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Im Anschluss an die Ausfüh-
rungen in der letzten Ausgabe 
des dorfblitz erhalten Sie an 
dieser Stelle Informationen zu 
den nächsten Schritten der BZO- 
Revision und zu den Instru-
menten der Bevölkerungsmit-
wirkung.

Die Mitglieder der Planungs - 
kom mission und das Pla-
nungsbüro sind definiert, 

die Verfahren zur Erstellung des 
kommunalen Richtplans sowie zur 
Revision der BZO können im No-
vember 2018 unter Einbezug von Be-
völkerung und Gewerbe starten. Für 
beide Planungsverfahren bestehen 
rechtlich bindende Vorgaben betref-
fend Bevölkerungsmitwirkung. 
Gleichzeitig mit der Vorprüfung durch 
das kantonale Amt für Raumentwick-
lung liegen die erarbeiteten Unterla-
gen während 60 Tagen öffentlich zur 
Einsicht auf. Vorgängig zur festset-
zenden Gemeindeversammlung wer-
den die bereinigten Dossiers öffent-
lich bekannt gemacht. An der Gemein - 
deversammlung kann der Souverän 
die einzelnen Inhalte diskutieren und 
Anpassungen beantragen.  Schluss - 
endlich werden der Festsetzungsbe-
schluss der Gemeindeversammlung 

und die anschliessende Genehmi-
gung der Baudirektion während 30 
Tagen öffentlich aufgelegt.

Formelle Planungsverfahren 
mit vielfältiger Beteiligung
Bedeutsam sind die rechtlich vorge-
schriebenen Mitwirkungsrechte der 
Bevölkerung. Während der Auflage-
frist kann sich jedermann zu den 
Plan inhalten äussern. Die Einwen-
dungen sind durch die Planungskom-
mission und den Gemeinderat zu be-
urteilen. Werden Einwendungen 
nicht berücksichtigt, ist die Rückwei-
sung in einem gesonderten Bericht zu 
begründen, welcher auch Basis für 
die Diskussion an der Gemeindever-
sammlung bildet und eine wichtige 
Rechtsgrundlage für Rekurse im 
Rahmen der abschliessenden Publi-
kation der Festsetzungs- und Geneh-
migungsbeschlüsse ist.
Zusätzlich zu den rechtlich vorge-
schriebenen Auflagen sind weitere 
Formen des Einbezugs der Bevölke-
rung vorgesehen. Wichtige Zwi-
scheninformationen über den Stand 
der Arbeiten werden auf der Webseite 
der Gemeinde veröffentlicht. Seitens 
des Gemeinderats und der Verwal-
tung werden öffentliche Planungs-
sprechstunden angeboten, in denen 

Planungsverfahren und Beteili-
gungsformen der Bevölkerung. 
(Quelle: Gemeinde)

Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO)
Verfahren und Einbezug der Bevölkerung

Anliegen direkt vorgebracht werden 
können. An Ortsumgängen und Pla-
nungswerkstätten mit interessierten 
Personen werden Inhalte erörtert und 
diskutiert. Vorgesehen ist zudem, auf 
dem Dorfplatz eine Wechselausstel-
lung mit Erläuterung der Planungsan-
liegen einzurichten. In regelmässigen 
Zeitabständen werden im dorfblitz 
Ziele, Verfahrensschritte und wich-
tige Inhalte des kommunalen Richt-
plans sowie der Bau- und Zonenord-
nung dargelegt.

Planungskommission  
mit  Antragsrecht
Für die Begleitung der planerischen 
Arbeiten hat der Gemeinderat eine 
Planungskommission mit stimmbe-
rechtigten Vertretungen der Orts-
parteien, der Bevölkerung, des Ge-
werbevereins und des Gemeinderats 
bestellt. Beratend stehen der Kom-
mission Personen aus den Fachkom-
missionen und Verwaltungsabteilun-
gen der Gemeinde sowie der externe 
Fachplaner zur Verfügung. Die Pla-
nungskommission wird zuhanden des 
Gemeinderats Anträge stellen. Sie 
wird das gesamte Verfahren von der 
Analyse der Sachlagen, den Ent-
wurfs- und Bereinigungsarbeiten der 
Unterlagen und die Festsetzungs-

schritte begleiten. Ein wichtiger Mei-
lenstein für die Kommission wird die 
fachliche und politische Bewertung 
der im Rahmen der Mitwirkung ein-
gegangenen Einwendungen sein.

Kommunaler Richtplan als 
wichtiges Planungsinstrument
Mit dem kommunalen Richtplan 
wird die räumliche Strategie der Ge-
meinde behördenverbindlich festge-
legt, er ist somit Vorgabe für die Tä-
tigkeiten von Gemeinderat und Ver-
waltung. Der Richtplan zeigt auf, wie 
die Anforderungen an eine qualitäts-
volle räumliche Entwicklung erfüllt 
werden, die durch das mögliche 
Wachstum innerhalb und ausserhalb 
der heutigen Zonierung in den Berei-
chen Siedlung, Verkehr, Freiraum, 
Versorgung und Erholung notwendig 
werden. Wichtige Grundlagen dazu 
sind die übergeordneten Planungen 
von Kanton und Region sowie die 
Entwicklungsstrategie Bassersdorf 
2030 des Gemeinderats. Der Richt-
plan ist durch den Souverän festzu-
setzen. Wichtige Inhalte der Entwick-
lungsstrategie, wie die Verdichtung 
der bestehenden Gebiete oder die 
andiskutierte Einzonung des Gebiets 
Bahnhof Süd, können nochmals ver-
tieft diskutiert und gemeinsam fest-
gelegt werden.
Gemeinderat und Planungskommis-
sion sind sich der grossen Verantwor-
tung für die Inhalte dieser beiden 
wichtigen Steuerungsinstrumente der 
räumlichen Entwicklung bewusst 
und freuen sich auf eine gute und 
zielführende Beteiligung von Bevöl-
kerung, Gewerbe und politischen 
Vertretern in den wichtigen Pla-
nungsfragen.
Die Unterlagen sämtlicher Planungs-
ebenen können auf dem Bauamt oder 
im Internet eingesehen werden. Wir 
freuen uns auf Ihre Fragen und beant-
worten diese gerne. Zögern Sie nicht 
und kontaktieren Sie uns unter doris.
meier@bassersdorf.ch oder patrik.
baumgartner@bassersdorf.ch unter 
Telefon 044 838 85 51. 
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